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Öffentliche Bekanntmachung

Inkrafttreten der 2. Änderung
des Bebauungsplans

„Im kleinen Grünle II“

im Bereich der Grundstücke FIst.
Nrn.: 1486. 1487 und 148812,
Gemarkung Bollenbach, Alimend
weg

Der Gemeinderat der Stadt Haslach hat
am 05. Juni 2013 in öffentlicher Sitzung
die 2. Änderung des Bebauungsplans
„Im kleinen Grünle II“ im Bereich der
Grundstücke FIst. Nrn.: 1486, 1487 und
1488/2, Allmendweg, nach § 10 Bauge
setzbuch für Baden-Württemberg
(BauGB) und die zusammen mit dem Be
bauungsplan aufgestellten örtlichen
Bauvorschriften als jeweils selbständige
Satzung beschlossen.

Der Planbereich ist aus dem anbei abge
druckten Lageplan (Deckblatt zum
zeichnerischen Teil) vom 18. Mai 2013
ersichtlich.

Der Bebauungsplan und die örtli
chen Bauvorschriften „Im kleinen
Grünle II, 2. Änderung“ treten mit
dieser Bekanntmachung in Kraft
(vgl. § 10 Abs. 3 BauGB).

Der Bebauungsplan kann einschließlich
seiner Begründung beim Stadtbauamt
Haslach, Am Marktplatz 1, während den
üblichen Dienststunden eingesehen
werden. Jedermann kann den Bebau
ungsplan einsehen und über seinen In
halt Auskunft verlangen.

Hinweise:
Auf die Vorschriften des § 44 Abs. 3 Satz
1 und 2 BauGB über die Fälligkeit etwa
iger Entschädigungsansprüche der in
den §5 39-42 BauGB bezeichneten Ver
mögensnachteile, deren Leistung schrift
lich beim Entschädigungspflichtigen zu
beantragen ist; und des § 44 Abs. 4
BauGB über das Erlöschen von Entschä
digungsansprüchen, wenn der Antrag
nicht innerhalb der Frist von drei Jahren
gestellt ist, wird hingewiesen.

Eine Verletzung der in § 214 Abs. 1 Satz
1 Nr. 1-3 und Abs. 2 BauGB bezeichneten
Verfahrens- und Formvorschriften sowie
Mängel der Abwägung nach § 214 Abs.
3 Satz 2 BauGB sind nach § 215 Abs. 1 Nr.

1-3 BauGB unbeachtlich, wenn sie nicht
innerhalb von zwei Jahren seit dieser Be
kanntmachung schriftlich gegenüber
der Stadt Haslach geltend gemacht wor
den sind. Dabei ist der Sachverhalt, der
die Verletzung oder den Mangel be
gründen soll, darzulegen.

Nach § 4 Abs. 4 Gemeindeordnung für
Baden-Württemberg (GemO) gilt der
Bebauungsplan, sofern er unter der Ver
letzung von Verfahrens- oder Formvor
schriften der GemO oder auf Grund der
GemO ergangenen Bestimmungen ~u
stande gekommen ist, ein Jahr nach die
ser Bekanntmachung als von Anfang an
als gültig zustande gekommen.

Dies gilt nicht, wenn
- die Vorschriften über die Öffentlichkeit

der Sitzung, die Genehmigung oder
die Bekanntmachung des Bebauungs
planes verletzt worden sind,

- der Bürgermeister dem Beschluss nach
§ 43 GemO wegen Gesetzwidrigkeit
widersprochen hat, oder wenn inner
halb eines Jahres seit dieser Bekannt
machung die Rechtsaufsichtsbehörde
den Beschluss beanstandet hat oder
die Verletzung von Verfahrens- oder
Formvorschriften gegenüber der Ge
meinde unter Bezeichnung des Sach
verhalts, der die Verletzung begründer
soll, schriftlich geltend gemacht wor
den ist.

Haslach, 05. Juli 2013
gez. Heinz Winkler
Bürgermeister


